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Militärische Kommandanten von Ortschaften

Der instruktiven Darstellung des praktischen Beispiels einer Ortsverteidigung unseres
Freundes Major von Dach glauben wir am besten gerecht zu werden, wenn wir seinen

Text mit den wesentlichsten Begriffsumschreibungen für die Kommandoorganisation
von Ortschaften ergänzen.

Unser Militärrecht hat für die Bezeichnung der militärischen Kommandanten einhei-
mischer Ortschaften (Städte, Dörfer, Waffenplätze u. a.), je nach Stellung, Funktion
und Zeitabschnitt ihres Wirkens eine Anzahl von Begriffen geschaffen, die entweder
als militärische Verwaltungsbezirke im Frieden, oder als Brennpunkte der militärischen
Verteidigung im Fall eines Krieges dienen. Die verschiedenen Bezeichnungen klingen
vielfach sehr ähnlich, so dass immer wieder unliebsame Verwechslungen vorkommen.
Da sie jedoch sehr verschiedene Dinge beinhalten, mag es im Interesse einer begriff-
liehen Klarheit geboten sein, die einzelnen Kommandoformen für Ortschaften, die

unsere Armee kennt, nebeneinanderzustellen und ihre Besonderheiten herauszuheben.

1. Der Ortskommandant
Hier handelt es sich um einen taktischen Begriff. In jedem Ort, in welchem Truppen
Unterkunft beziehen, und den sie unter Umständen im Kampf verteidigen müssen,
wird ein Ortskommandant bestimmt. Dies ist besonders dann notwendig, wenn sich
verschiedene Truppenteile in der Ortschaft aufhalten, die nicht in einer natürlichen
Hierarchie stehen. Die Heereseinheitskommandanten können entweder dem höchsten

Truppenführer oder einem Angehörigen ihres Stabes das Ortskommando übergeben;
bei verschiedenartigen Truppengattungen dürften dabei die eigentlichen Kampftruppen
den Vorrang haben (Dienstreglement Ziff. 280).

Der Ortskommandant verteilt, im Einvernehmen mit den Ortsbehörden, die Unter-
künfte und die Arbeitsplätze und erlässt die Befehle für das allgemeine Verhalten, so-

wie für den Wacht- und Polizeidienst in der Ortschaft. In felddienstlichen Verhältnis-
sen trifft der Ortskommandant auch die notwendigen Massnahmen für die taktische
Sicherheit des Ortes, nötigenfalls auch für die Fliegerabwehr. Für ortsfeste Truppen
werden die im Hinblick auf einen aktiven Dienst notwendigen Massnahmen, wie
Ordnung der Belegung, Vorschriften für Alarmierung und für die Sicherung schon im
Frieden angeordnet (Dienstreglement Ziff. 280/2).

2. Der Wa//enpZafzkommanc/ant
Für die permanenten Waffenplätze des Bundes sind Waffenplatzkommandanten ein-

gesetzt, die für das betreffende Areal die Stellung und Befugnisse eines Ortskomman-
danten haben (Dienstreglement Ziff. 281). Sie regeln insbesondere den Dienstbetrieb
und den Verkehr auf dem Waffenplatz und erlassen den Waffenplatzbefehl.
Die Verwaltungsaufgaben auf den Waffenplätzen (Instandhaltung, Nutzung, Verpach-
tung u. a.) sind Aufgabe der Waffenplatz- bzw. Kasernenverwaltungen, die von einem
Waffenplatzverwalter geleitet werden.

Das Amt eines Waffenplatzkommandanten wird in der Regel von einem Instruktions-
offizier oder einem Beamten der Militärverwaltung nebenamtlich ausgeübt.

3. Der P/afzkommandant
Dieser traditionelle, in der Umgangssprache noch verwendete Begriff bezeichnet den
Kommandanten eines Mobilmachungsplatzes. Seine wesentlichsten Aufgaben bestehen
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darin, die Kriegsmobilmachung der Armee auf dem betreffenden Platz vorzubereiten
und zu leiten; auch ist er für die Vereidigung von Truppen, die sich auf dem Mobil-
machungsplatz befinden, verantwortlich (Dienstreglement Ziff. 211/3).
Die Mobilmachungs-Platzstäbe haben auch bestimmte Aufgaben zugunsten der Terri-
torialorganisation zu leisten, wenn auch die früher bestehende Personalunion zwischen
den Kommandanten der Mobilmachungsplätze und den Territorial-Regionskomman-
danten heute aufgehoben ist. Nach vollzogener Kriegsmobilmachung kann das Armee-
kommando allerdings die Unterstellung der Mobilmachungsplatz-Stäbe unter territorial-
dienstliche Kommandostäbe befehlen.

4. Der Sfaddcommandanf

Solange die Ortswehren noch zum Bestand unserer Armee gehörten, trugen die Kom-
mandanten der Ortswehren von vier grossen Schweizer Städten (Bern, Zürich, Basel
und Lausanne) den Titel eines Stadtkommandanten. Mit der Aufhebung der Orts-
wehren ist dieser Begriff weggefallen. Lediglich innerhalb der Territorialorganisation
gibt es noch eine einzige Formation, die diesen Namen trägt: das Siadf/commando 27/
/Basel-Stadt).

5. Der Or/sc/ze/ (Zivilschutz)
Gemäss Art. 29 des Bundesgesetzes vom 23. Mai 1962 über den Zivilschutz steht an
der Spitze jeder Zivilschutz-Organisation ein Ortschef. Dieser sorgt für die Zusammen-
arbeit der örtlichen Schutzorganisation, des Betriebsschutzes, der Hauswehren sowie
weiterer Hilfsorganisationen; gleichzeitig überwacht er die gesamten Zivilschutzmass-
nahmen in der Gemeinde. Der Ortschef befiehlt den Einsatz und die Koordination der
zur Verfügung stehenden Mittel. Für die Erfüllung seiner Aufgaben ist der Ortschef
gegenüber der Gemeindebehörde verantwortlich. Kurz

M/l/faiy

//?? Zac/7pe.sc/?ä/7 erMMc/?.

Ziv/epera/tfe Zac/?ar,6e/r.

/rc/tf wate/p/oof-Z.eofer
/??// /.aa?/??/e//-oofer
/<a//?/ec/er- ftvffer.
LeoterziA//sc/7eA7so/?/<

a/?c/ga//ytye
Gü7w??/so/7/e.
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